
An das
Deutsche Patent- und Markenamt
80297 München

DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT

(1)

Anschrift
Straße,

Haus-Nr.
und ggf.

Postfach
angeben

Sendungen des Deutschen Patent- und Markenamts sind zu richten an:

          
          
          
          
          

Antrag auf Eintragung
eines Gebrauchs-
musters
Eintritt in die nationale
Phase Aktenzeichen
PCT/ . . . / . . . . 2

           TELEFAX vorab am           

          
          

Aktenzeichen (wird vom Deutschen Patent- und Markenamt vergeben)

(2) Zeichen des Anmelders/Vertreters (max. 20 Stellen)

          
Telefon des Anmelders/Vertreters

          
Datum

          
(3) Der Empfänger in Feld (1) ist der ggf. Nr. der Allgemeinen Vollmacht

 Anmelder  Zustellungsbevollmächtigte  Vertreter           
(4)

nur auszu-
füllen, wenn

abwei-
chend

von
Feld

(1)

Anmelder
          
          
          
          
          
          

Vertreter
          
          
          
          
          
          

soweit      (5)
bekannt

Anmeldercode-Nr.

          
Vertretercode-Nr.

          
Zustelladresscode-Nr.

          

(6) Bezeichnung der Erfindung

                        /           
          unverbindl. IPC-Vorschlag d. Anmelders

Sonstige Anträge
 Aussetzung der Eintragung und Bekanntmachung für            Monate (Max. 15 Monate ab Anmelde- bzw. Prioritätstag)
 Recherchenantrag - Ermittlung der öffentlichen Druckschriften (§ 7 Gebrauchsmustergesetz)

(7)

s. Kosten-
hinweise
auf der

Rückseite

(8) Erklärungen Aktenzeichen Anmeldetag

 Teilung/Ausscheidung aus der Gebrauchsmusteranmeldung  → 2                     

 Abzweigung aus der Patentanmeldung (dem Patent)   →                     
            P           

 Der Anmelder ist an Lizenzvergabe  interessiert (unverbindlich)

(9) Priorität  (inländische, ausländische, Ausstellungs-Priorität - Land, Prioritätstag u. Aktenz. d. Voranmeldung od. Ausstellung und Tag der erstmaligen Schaustellung)

          
          

Gebührenzahlung in Höhe von           EUR(10)
Erläuterung

und Kosten-
hinweise s.
Rückseite

Einzugsermächtigung
Vordruck (A 9507) ist beigefügt

Überweisung (nach Erhalt
der Empfangsbescheinigung)

Abbuchung von meinem/unserem Abbuchungskonto
bei der Dresdner Bank AG, München
Abbuchungsauftrag (V 1244) ist beigefügt

Wird die Anmeldegebühr nicht innerhalb von 3 Monaten ab dem Einreichungstag entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen!

(11) Anlagen
1.         Seite(n) Beschreibung (2-fach)
2.         Seite(n) Schutzansprüche (2-fach)           

        Anzahl Schutzansprüche           
3.         Blatt Zeichnungen (2-fach)           
4.         Vertretervollmacht

5.         Abschrift(en) d. Voranmeldung(en) bei Priorität (12) Unterschrift(en)
G 6003 6.         Abschrift der Voranmeldung bei Abzweigung           
1.02 (o)           



Empfangsbescheinigung DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT

(1)

Anschrift
Straße,

Haus-Nr.
und ggf.

Postfach
angeben

Sendungen des Deutschen Patent- und Markenamts sind zu richten an:

          
          
          
          
          

Antrag auf Eintragung
eines Gebrauchs-
musters
Eintritt in die nationale
Phase Aktenzeichen
PCT/ . . . / . . . . 2

           TELEFAX vorab am           

          
          

Aktenzeichen (wird vom Deutschen Patent- und Markenamt vergeben)

(2) Zeichen des Anmelders/Vertreters (max. 20 Stellen)

          
Telefon des Anmelders/Vertreters

          
Datum

          
(3) Der Empfänger in Feld (1) ist der ggf. Nr. der Allgemeinen Vollmacht

 Anmelder  Zustellungsbevollmächtigte  Vertreter           
(4)

nur auszu-
füllen, wenn

abwei-
chend

von
Feld

(1)

Anmelder
          
          
          
          
          
          

Vertreter
          
          
          
          
          
          

soweit      (5)
bekannt

Anmeldercode-Nr.

          
Vertretercode-Nr.

          
Zustelladresscode-Nr.

          

(6) Bezeichnung der Erfindung

                        /           
          unverbindl. IPC-Vorschlag d. Anmelders

Sonstige Anträge
 Aussetzung der Eintragung und Bekanntmachung für            Monate (Max. 15 Monate ab Anmelde- bzw. Prioritätstag)
 Recherchenantrag - Ermittlung der öffentlichen Druckschriften (§ 7 Gebrauchsmustergesetz)

(7)

s. Kosten-
hinweise
auf der

Rückseite

(8) Erklärungen Aktenzeichen Anmeldetag

 Teilung/Ausscheidung aus der Gebrauchsmusteranmeldung  → 2                     

 Abzweigung aus der Patentanmeldung (dem Patent)   →                     
           P           

 Der Anmelder ist an Lizenzvergabe  interessiert (unverbindlich)

(9) Priorität  (inländische, ausländische, Ausstellungs-Priorität - Land, Prioritätstag u. Aktenz. d. Voranmeldung od. Ausstellung und Tag der erstmaligen Schaustellung)
          
          

Gebührenzahlung in Höhe von EUR(10)
Erläuterung

und Kosten-
hinweise s.
Rückseite

Einzugsermächtigung
Vordruck (A 9507) ist beigefügt

Überweisung (nach Erhalt
der Empfangsbescheinigung)

Abbuchung von meinem/unserem Abbuchungskonto
bei der Dresdner Bank AG, München
Abbuchungsauftrag (V 1244) ist beigefügt

Wird die Anmeldegebühr nicht innerhalb von 3 Monaten ab dem Einreichungstag entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen!

Diese Gebrauchsmusteranmeldung ist an dem durch Perforierung angegebenen Tag beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen.
Sie hat das oben angegebene Aktenzeichen erhalten.
Dieses Aktenzeichen ist gemäß der Anmeldeverordnung bei allen Eingaben anzugeben. Bei Zahlungen ist zusätzlich der
Verwendungszweck in Form des Gebührencodes (s. Rückseite) anzugeben.

Zusätzlich zu dieser Empfangsbescheinigung
erfolgt keine weitere Gebührenbenachrichtigung! (Dienstsiegel)

Bitte Hinweise auf der Rückseite
der zurückbehaltenen Antragsdurchschrift

beachten!

G 6003
1.02 EB



Für den Anmelder
Nicht mit einsenden

DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT

(1)

Anschrift
Straße,

Haus-Nr.
und ggf.

Postfach
angeben

Sendungen des Deutschen Patent- und Markenamts sind zu richten an:

          
          
          
          
          

Antrag auf Eintragung
eines Gebrauchs-
musters
Eintritt in die nationale
Phase Aktenzeichen
PCT/ . . . / . . . . 2

           TELEFAX vorab am           

          
          

Aktenzeichen (wird vom Deutschen Patent- und Markenamt vergeben)

(2) Zeichen des Anmelders/Vertreters (max. 20 Stellen)

          
Telefon des Anmelders/Vertreters

          
Datum

          
(3) Der Empfänger in Feld (1) ist der ggf. Nr. der Allgemeinen Vollmacht

 Anmelder  Zustellungsbevollmächtigte  Vertreter           
(4)

nur auszu-
füllen, wenn

abwei-
chend

von
Feld

(1)

Anmelder
          
          
          
          
          
          

Vertreter
          
          
          
          
          
          

soweit      (5)
bekannt

Anmeldercode-Nr.

          
Vertretercode-Nr.

          
Zustelladresscode-Nr.

          

(6) Bezeichnung der Erfindung

                        /           
          unverbindl. IPC-Vorschlag d. Anmelders

Sonstige Anträge
 Aussetzung der Eintragung und Bekanntmachung für            Monate (Max. 15 Monate ab Anmelde- bzw. Prioritätstag)
 Recherchenantrag - Ermittlung der öffentlichen Druckschriften (§ 7 Gebrauchsmustergesetz)

(7)

s. Kosten-
hinweise
auf der

Rückseite

(8) Erklärungen Aktenzeichen Anmeldetag

 Teilung/Ausscheidung aus der Gebrauchsmusteranmeldung  → 2                     

  Abzweigung aus der Patentanmeldung (dem Patent)   →                     
           P           

  Der Anmelder ist an Lizenzvergabe  interessiert (unverbindlich)

(9) Priorität  (inländische, ausländische, Ausstellungs-Priorität - Land, Prioritätstag u. Aktenz. d. Voranmeldung od. Ausstellung und Tag der erstmaligen Schaustellung)
          
          

Gebührenzahlung in Höhe von EUR(10)
Erläuterung

und Kosten-
hinweise s.
Rückseite

  Einzugsermächtigung
Vordruck (A 9507) ist beigefügt

    Überweisung (nach Erhalt
 der Empfangsbescheinigung)

  Abbuchung von meinem/unserem Abbuchungskonto
bei der Dresdner Bank AG, München
Abbuchungsauftrag (V 1244) ist beigefügt

Wird die Anmeldegebühr nicht innerhalb von 3 Monaten ab dem Einreichungstag entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen!

(11) Anlagen
1.           Seite(n) Beschreibung (2-fach)
2.           Seite(n) Schutzansprüche (2-fach)           
              Anzahl Schutzansprüche           
3.           Blatt Zeichnungen (2-fach)           
4.           Vertretervollmacht

5.           Abschrift(en) d. Voranmeldung(en) bei Priorität (12) Unterschrift(en)
G 6003 6.           Abschrift der Voranmeldung bei Abzweigung           
1.02           



DEUTSCHES  PATENT- UND MARKENAMT
80297 München - Dienststelle Jena -

Telefon: (0 89) 21 95 - 0      07738 Jena
Telefax: (0 89) 21 95 - 22 21 Telefon: (0 36 41) 40 - 54
Telefonische Auskünfte: (0 89) 21 95 - 34 02 Telefax: (0 36 41) 40 - 56 90
Internet: http://www.dpma.de Telefonische Auskünfte: (0 36 41) 40 - 55 55

Konto der Zahlstelle: - Technisches Informationszentrum Berlin -
Landeszentralbank München 700 010 54 (BLZ 700 000 00) 10958 Berlin

Telefon: (0 30) 25 992 - 0
Telefax: (0 30) 25 992 - 404
Telefonische Auskünfte: (0 30) 25 992 - 220

Erläuterung zu Feld (10)
Abbuchung erfolgt nur von eigens für diesen Zweck bei der Dresdner Bank AG München, 80273 München, eingerichteten
Abbuchungskonten (nach den Bedingungen gemäß MittPräsDPA Nr. 2/90 vom 15. Dezember 1989, Bl. f. PMZ 1990, 1).
Ist ein derartiges Konto nicht eingerichtet, so kann als Zahlungsform die Einzugsermächtigung gewählt werden.

Kostenhinweise*)
Anmeldegebühr..................................................................................................................40,- - EUR (Gebührencode 321 100)

Recherchengebühr ........................................................................................................250,- - EUR (Gebührencode 321 200)

Bei der Zahlung sind der Verwendungszweck in Form des o.g. Gebührencodes und, soweit bekannt, das Aktenzeichen
anzugeben.

Die Zahlung der Gebühren bestimmt sich nach der Verordnung über die Zahlung der Kosten des Deutschen Patent- und
Markenamts und des Bundespatentgerichts (PatKostZV), die zum 1. Januar 2002 in Kraft getreten ist. Danach können
Gebühren wie folgt entrichtet werden:
1. durch Barzahlung (bei der Zahls telle des Deutschen Patent- und Markenamts in München oder bei den Geldannahmestellen

in Jena und im Technischen Informationszentrum in Berlin),

2.  durch Überweisung,

3.  durch (Bar-) Einzahlung auf ein Konto der Zahlstelle des Deutschen Patent- und Markenamts,
4.  durch Übergabe oder Übersendung eines Auftrags zur Abbuchung von einem Konto bei einem Kreditinstitut, das nach einer

Bekanntmachung des Deutschen Patent- und Markenamts ermächtigt ist, solche Konten zu führen, oder
5.  durch Übergabe oder Übersendung einer Einzugsermächtigung zu einem Inlandskonto.

Werden die Anmeldegebühr oder die Recherchenantragsgebühr nicht innerhalb von 3 Monaten nach Einreichung
der Anmeldung bzw. nach Stellung des Antrags gezahlt, so gilt die Anmeldung bzw. der Recherchenantrag als
zurückgenommen (§ 6 PatKostG).

Zusätzlich zur Empfangsbescheinigung erfolgt keine weitere Gebührenbenachrichtigung!

Die Recherchengebühr verfällt mit Zahlung; eine Erstattung der Gebühr findet daher auch dann nicht statt, wenn die Recherche
z.B. wegen Zurücknahme oder Zurückweisung der Anmeldung abgebrochen werden muss. Es wird daher empfohlen, den
Recherchenantrag erst dann zu stellen, wenn feststeht, dass der Eintragung keine Hindernisse im Wege stehen.

*) Stand: 1. Januar 2002 (Die jeweils gültigen Gebühren können dem Merkblatt A 9510 oder dem
Internet - siehe Adresse im Kopf auf dieser Seite - entnommen werden.)
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